
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 11.07.2008 

 Vorlage Nr. 08/0288 
Federf. Stadtamt: Ingenieuramt 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Stadtplanungs- und Bauausschuss Stadtbaurat Tum 14.08.2008  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Private Abwasseranlagen; 
Erläuterungen zu § 61a Landeswassergesetz 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Im Dezember 2007 wurde das Landeswassergesetz (LWG) novelliert. Neu ist u. a. der § 
61a, der die Anforderungen an private Abwasseranlagen festlegt.  
 
In Anlehnung an den schon länger bestehenden § 45 der Landesbauordnung übernimmt 
der § 61a LWG die Maßgaben zur Überprüfung und Nachweis der Dichtheit von privaten 
Abwasserleitungen. Hier wird eine Gleichbehandlung zur öffentlichen Kanalisation herge-
stellt.  
 
Der § 61a LWG wirft dabei drei wesentliche Fragen auf: 
 
1. Welche rechtlichen Auswirkungen sind für die Eigentümer und die Kommunen zu er-

warten? 
 
2. Inwieweit ist eine gebührenrechtliche Relevanz vorhanden? 
 
3.   Welche technischen Möglichkeiten gibt es, den Anforderungen gerecht zu werden? 
 
Frau Koll-Sarfeld, Rechtsanwältin bei der Kommunal- und Abwasserberatung NRW, wird 
die Punkte 1. und 2. erläutern. 
 
Das Ingenieuramt zeigt die technischen Möglichkeiten auf und wird die bisherige und wei-
tere geplante Vorgehensweise der Verwaltung darstellen.  
 
Nachfolgend der § 61a LWG: 
 
 
„§ 61a Private Abwasseranlagen  
(1) Private Abwasseranlagen sind so anzuordnen, herzustellen und instand zu halten, 
dass sie betriebssicher sind und Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entste-
hen können. Abwasserleitungen müssen geschlossen, dicht und soweit erforderlich zum  
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Reinigen eingerichtet sein. Niederschlagswasser kann in offenen Gerinnen abgeleitet wer-
den. Im Übrigen gilt § 57 entsprechend.  
 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Errichtung und den Betrieb von Inspektionsöffnungen 
oder Einsteigeschächten mit Zugang für Personal auf privaten Grundstücken satzungs-
rechtlich vorzuschreiben.  
 
(3) Der Eigentümer eines Grundstücks hat im Erdreich oder unzugänglich verlegte Abwas-
serleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem vermisch-
ten Niederschlagswasser seines Grundstücks nach der Errichtung von Sachkundigen auf 
Dichtheit prüfen zu lassen. Eigentümer anderer Grundstücke, in denen diese Leitungen 
verlaufen, haben die Prüfung der Dichtigkeit und damit einhergehende Maßnahmen zu 
dulden. Ausgenommen sind Abwasserleitungen zur getrennten Beseitigung von Nieder-
schlagswasser und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austre-
tendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird. Über das Ergebnis der Dichtheitsprüfung 
ist eine Bescheinigung zu fertigen. Die Bescheinigung hat der nach Satz 1 Pflichtige auf-
zubewahren und der Gemeinde auf Verlangen vorzulegen. Die Dichtheitsprüfung ist in 
Abständen von höchstens zwanzig Jahren zu wiederholen. 
 
(4) Bei bestehenden Abwasserleitungen muss die erste Dichtheitsprüfung gemäß Absatz 3 
bei einer Änderung, spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2015 durchgeführt werden.  
 
(5) Die Gemeinde soll durch Satzung abweichende Zeiträume für die erstmalige Prüfung 
nach Absatz 4 Satz 1 festlegen,  
 
1. wenn Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Abwasseranlagen in dem Abwasserbesei- 
    tigungskonzept nach § 53 Abs. 1a oder in einem gesonderten Kanalsanierungs- oder   
    Fremdwassersanierungskonzept festgelegt sind oder  
2. wenn die Gemeinde für abgegrenzte Teile ihres Gebietes die Kanalisation im Rahmen  
    der Selbstüberwachungsverpflichtung nach § 61 überprüft.  
 
Die Gemeinde muss für bestehende Abwasserleitungen durch Satzung kürzere Zeiträume 
für die erstmalige Prüfung nach Absatz 4 Satz 1 festlegen, wenn sich diese auf einem 
Grundstück in einem Wasserschutzgebiet befinden und  
 
1. zur Fortleitung industriellen oder gewerblichen Abwassers dienen und vor dem 1.Januar  
   1990 errichtet wurden oder  
2. zur Fortleitung häuslichen Abwassers dienen und vor dem 1. Januar 1965 errichtet wur- 
    den.  
 
Im Falle des Satzes 2 sind bei Festlegung des Zeitraumes die Schutzziele der Wasser-
schutzgebietsverordnung zu berücksichtigen. Die Gemeinde ist verpflichtet, die Grund-
stückseigentümer über die Durchführung der Dichtheitsprüfung zu unterrichten und zu be-
raten.  
 
(6) Die oberste Wasserbehörde ist ermächtigt, die Anforderungen an die Sachkunde durch 
Verwaltungsvorschrift festzulegen. Die Gemeinde kann bis zum Erlass der Verwaltungs-
vorschrift durch Satzung Anforderungen an die Sachkunde festlegen.  
 
(7) Die Absätze 3 bis 5 gelten nicht für Abwasserleitungen, die aufgrund des § 61 Selbst-
überwachungspflichten unterliegen.“  
 



- 3 - 
Es wurde eine 0,5-Stelle eingerichtet, um die Bürger bei der Umsetzung der gesetzlichen 
Forderungen zu beraten. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine x 
  
folgende  
 
Ergebnisrechnung 
 
Ertrag €   Aufwand € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
    darin enthalten:  
    Personalaufwand  
    Sach- und  

 Dienstleistungen   
 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 
 
Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  
jährlich    jährlich  
      
darin enthalten:      
Zuschüsse      
Beiträge Dritter      
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Stadtplanungs- und Bauausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur 
Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

I.V. 
 
 
 
- T u m - 

 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


